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Richtlinien für das Verhalten im Labor 
 
Zum Ihrem persönlichen Schutz sind die folgenden Arbeits- und Verhaltensregeln strikt 
einzuhalten. 
 Den Anweisungen der Laboranten und Betreuern ist unbedingt Folge zu leisten 
 Im Laborbereich sind Arbeitsschuhe mit Stahlkappen zu tragen (Kategorie mind. S1)). Es ist 

ebenfalls mit einer Staubbelastung und Verschmutzung der Kleider zu rechnen. 
 Die vom Lehrstuhl zur Verfügung gestellten Atemmasken, Ohrenstöpsel, Gummihandschuhe 

und Schutzbrillen sind zu verwenden. Schutzbrillen sind wieder abzugeben. 
 Es ist erforderlich, dass die Kleidung die Beine ausreichend bedeckt. Entsprechen die 

Kleidung und die Schuhe nicht den Vorgaben, wird die Teilnahme am Praktikum verwehrt. 
 Das Tragen von Schmuck und Uhren ist im Labor nicht gestattet. 
 Es wird empfohlen, lange Haare am Kopf zum Zopf zu binden. Halten Sie genügend Abstand 

von Brennern und rotierenden Gegenständen (z.B. Mischern). 
 Während des Betriebes nicht in den Geräten hantieren (z.B. Mischer, Pressen) 
 Essen, Trinken und Rauchen während der Laborarbeiten ist grundsätzlich verboten. 
 Der Arbeitsplatz ist sauber zu halten. 
 Die Laborarbeiten sind aus Sicherheitsgründen immer im Stehen auszuführen. 
 Mit Glasgefäßen ist vorsichtig umzugehen. 
 Der Zutritt zu anderen Laborräumen ist genauso untersagt wie das Hantieren an Geräten, die 

im cbm zugänglich sind, für die Praktikumsversuche aber nicht gebraucht werden. 
 

Laborhaftpflichtversicherung für Studenten  
Student*innen der TUM oder Gaststudent*innen anderer Universitäten, die am cbm eine Seminar- 
oder Abschlussarbeit bearbeiten und hierfür praktische Versuche durchführen, wird empfohlen 
eine „Laborhaftpflicht“ abzuschließen. Anderenfalls könnte der/die Studentin für durch sie/ihn 
verursachte Schäden privat aufkommen müssen, auch dann, wenn sie/er nur leicht fahrlässig 
gehandelt hat. Ggf. wären Schäden im Labor auch über die private Haftpflichtversicherung 
gedeckt. Dies ist auf alle Fälle eigenverantwortlich zu prüfen und auf dem/der Betreuer*in zu 
bestätigen. 
 
 

Bestätigung  
Durch die Anmeldung der Arbeit am cbm bestätigt der/die Studentin die Richtlinie zum Verhalten 
im Labor und die Empfehlung einer Laborhaftpflichtversicherung verstanden zu haben. Ohne 
Versicherung kann der/die Student*in ggf. privat für Schäden aufkommen müssen. 
 
 


